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1 Einleitung 
1. Im Jahr 2014 beginnt die neue siebenjährige Förderperiode der europäischen 
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP). Zeitgleich sollen auch eine neue Verordnung über Direkt-
zahlungen für die Landwirtschaft sowie eine neue Verordnung über die Förderung der 
Entwicklung des ländlichen Raums (ELER-Verordnung) in Kraft treten.  

2. Der mehrjährige Finanzrahmen legt die Gewinnung und die Verwendung der EU-
Mittel fest und damit auch, wie viel Geld in den einzelnen Politikbereichen – also auch für die 
GAP – im jeweiligen Förderzeitraum verfügbar gemacht wird. Die EU-Agrarförderung wird in 
die erste und die zweite Säule unterteilt, wobei die erste Säule marktbezogene Ausgaben 
wie zum Beispiel Exportsubventionen, Lager- und Verarbeitungsbeihilfen sowie Direkt-
zahlungen umfasst. Bei den Direktzahlungen handelt es sich um Zahlungsansprüche, die 
dem landwirtschaftlichen Betrieb je Hektar beihilfefähiger Fläche gewährt werden und 
unabhängig von der Produktion sind. Die Zahlungen sind nach der bis Ende 2013 geltenden 
Direktzahlungsverordnung Nr. 73/2009 des Rates vom 19. Januar 2009 an die Einhaltung 
der sogenannten Cross Compliance gebunden. Die dadurch geltenden Auflagen zum 
Umweltschutz sind aus ausgewählten EU-Richtlinien abgeleitet und umfassen außerdem die 
Mindestanforderungen zur Erhaltung eines guten landwirtschaftlichen und ökologischen 
Zustandes auf landwirtschaftlichen Flächen (GLÖZ). Aus Sicht des Umwelt- und Natur-
schutzes sind diese jedoch unzureichend, um in notwendigem Maße ökologische Leistungen 
der Landwirtschaft sicherzustellen. In der aktuellen Reform sollen die ökologischen 
Anforderungen für den Erhalt der Direktzahlungen allerdings angehoben werden, was als 
Greening bezeichnet wird (s. Tz. 13 f.).  

Die zweite Säule der GAP dient der Entwicklung des ländlichen Raums, wozu auch die 
Förderung von freiwilligen, regional angepassten Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen 
gehört. In der zweiten Säule gibt die EU die übergeordneten Ziele für die ländliche 
Entwicklung vor und definiert Förderbereiche. Es ist jedoch den Mitgliedstaaten überlassen, 
konkrete Fördermaßnahmen auszuarbeiten, diese durch die EU genehmigen zu lassen und 
in Programmen zusammenzustellen. Außerdem müssen die Maßnahmen durch die Mitglied-
staaten national kofinanziert werden, während die Ausgaben im Rahmen der ersten Säule 
vollständig aus dem EU-Budget finanziert werden. 

3. Die Europäische Kommission formulierte bereits 2010 in einer Mitteilung, dass die 
Stärkung der Bereitstellung ökologischer Güter (Europäische Kommission 2010, z. B. S. 6) 
und die Ausrichtung der Direktzahlungen an ökologischen Kriterien (ebd., S. 9) wesentliche 
Herausforderungen und Ziele der Reform darstellen. Dies spiegelt die besondere Relevanz 
der Landwirtschaft für Umwelt und Natur wider. Die GAP stellt das potenziell umfangreichste 
Förderinstrument für Ökosystemleistungen auf der landwirtschaftlichen Fläche dar. Sie ist 
außerdem das flächenwirksamste Instrument, da ungefähr die Hälfte der Fläche der EU 
landwirtschaftlich genutzt wird (Europäische Kommission – Generaldirektion Landwirtschaft 
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und ländliche Entwicklung 2012). Daher ist die Neuausrichtung der EU-Agrarpolitik als 
wichtigstes Steuerungsinstrument in diesem Bereich von weitreichender Konsequenz. 

Aus diesem Grund hat sich der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) bereits im 
November 2009 in seiner Stellungnahme „Für eine zeitgemäße Gemeinsame Agrarpolitik 
(GAP)“ zur Reform aus Sicht des Umwelt- und Naturschutzes geäußert und Vorschläge für 
eine ökologische Neuausrichtung gemacht. 

4. Der Reformprozess hat inzwischen Fahrt aufgenommen. Im Oktober 2011 hat die 
Europäische Kommission ihre Vorschläge – sowohl für den mehrjährigen Finanzrahmen für 
die Periode 2014 bis 2020 (überarbeiteter Vorschlag der Kommission vom 6. Juli 2012, 
Europäische Kommission 2012c) als auch für eine neue Direktzahlungsverordnung 
(Europäische Kommission 2012a) und eine Verordnung zur Förderung der Entwicklung des 
ländlichen Raums (Europäische Kommission 2012b) – als Teil eines Gesamtreformpakets 
vorgelegt. 

Insbesondere der Vorschlag zur Direktzahlungsverordnung (nachfolgend Kommissions-
vorschlag) wird seit einiger Zeit intensiv diskutiert. Der SRU nimmt die aktuelle Diskussion 
zum Anlass noch einmal nachdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Agrarförderung zu 
einer Honorierung öffentlicher Leistungen umgestaltet werden sollte. Der SRU unterstützt 
den Kommissionsvorschlag als wichtigen Schritt in diese Richtung und nimmt mit Sorge zur 
Kenntnis, dass verschiedene Akteure wesentliche Elemente der Reformvorschläge im 
Hinblick auf ihre ökologische Wirksamkeit abschwächen wollen. In zwei miteinander 
verflochtenen Handlungsfeldern zeichnen sich derzeit Entwicklungen ab, die das Scheitern 
einer ökologischen Neuausrichtung der GAP bedeuten könnten: 

– Der Druck auf den zukünftigen EU-Haushalt ist hoch, weil verschiedene Länder ihre 
Beiträge reduzieren wollen (z. B. Großbritannien, Dänemark, die Niederlande). Wenn es – 
wie anzunehmen – auch zu einer Kürzung der Gelder für die GAP kommt, besteht die 
Gefahr, dass damit auch die für den Natur- und Umweltschutz bereitgestellten Mittel 
reduziert werden. 

– Es gibt eine Reihe von Versuchen, die ursprünglichen Umweltanforderungen, die nach 
dem Kommissionsvorschlag der EU an den Anspruch auf Direktzahlungen gekoppelt 
werden sollen, weniger streng auszugestalten. 
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Abbi ldung 1 

Offizieller Zeitablauf der Entscheidungen im GAP-Reformprozess 

 
Quelle: BMELV 2012; Europäische Kommission 2012d, S. 2; RIBBE et al. 2012, S. 7 

5. Der Beschluss des mehrjährigen Finanzrahmens ist ein kritischer Schritt im Reform-
prozess der GAP. Damit wird auch die Verteilung der Mittel zwischen den beiden Säulen 
festgelegt (Europäische Kommission 2012c). Dem Vorschlag der zypriotischen Rats-
präsidentschaft nach wird im mehrjährigen Finanzrahmen außerdem die Höhe der 
Kofinanzierungssätze für die zweite Säule festgeschrieben sowie ob und in welcher Höhe die 
Direktzahlungen an ökologische Auflagen gekoppelt werden (s. Tz. 13; Rat der 
Europäischen Union 2012b). 

Die Ausgestaltung des Greenings der ersten Säule und die Ausrichtung der Förderung der 
Entwicklung des ländlichen Raums erfolgen dann in den Verordnungen, die im Laufe des 
Jahres 2013 verabschiedet werden sollen. Ob die Reform im vorgesehenen Zeitplan erfolgen 
kann, hängt davon ab, ob Anfang 2013 eine Einigung hinsichtlich des mehrjährigen Finanz-
rahmens erzielt werden kann. 
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2 Öffentliche Gelder nur für öffentliche Güter –  
der Vorschlag des SRU von 2009 

6. Eine zeitgemäße GAP muss dafür Sorge tragen, dass negative Effekte der Landwirt-
schaft eingedämmt und die Bereitstellung von Leistungen, die nicht über den Markt entgolten 
werden, wie zum Beispiel der Biodiversitätsschutz und die Kohlenstoffspeicherung (nach-
folgend öffentliche Güter; SRU 2009, S. 7 und 13 ff.), honoriert werden. Nur eine Landwirt-
schaft, die öffentliche Güter bereitstellt, sollte zukünftig Zahlungsansprüche an die Gesell-
schaft stellen dürfen. Vordringlichen Handlungsbedarf und Leitlinien für die Mittelverteilung 
im Rahmen der reformierten GAP sieht der SRU 

– in der Erfüllung von Umwelt- und naturschutzfachlichen Mindestanforderungen auch an 
den intensiv genutzten Hochertragsstandorten, 

– in der Erhaltung einer extensiven landwirtschaftlichen Produktion mit ihren positiven 
Effekten für die Artenvielfalt und die abiotischen Ressourcen sowie 

– in der Erhaltung bestimmter landwirtschaftlicher Praktiken auf eben wegen dieser 
Praktiken naturschutzfachlich bedeutsamen Flächen, zum Beispiel bestimmte Formen der 
extensiven Weidehaltung (SRU 2009, S. 8). 

7. Die Notwendigkeit, die Agrarpolitik zu ökologisieren, wird von einigen Akteuren nicht 
anerkannt. Der Deutsche Bauernverband (DBV) vertritt die Auffassung, „die Landwirtschaft in 
Deutschland ist bereits grün“ (DBV Statement im Rahmen der Bundestagsanhörung zur 
GAP-Reform am 22. Oktober 2012). Ein Greening der Agrarpolitik habe außerdem mit der 
vorherigen Reform im Jahr 2007 bereits stattgefunden. Nach Einschätzung des DBV sind 
freiwillige Maßnahmen im Rahmen der zweiten Säule ausreichend, um Umwelt- und Klima-
schutzbelange in der Landwirtschaft umzusetzen (Deutscher Bundestag 2012). 

8. Demgegenüber zeigen wissenschaftliche Studien, dass landwirtschaftliche Praktiken 
nach wie vor erhebliche negative Effekte auf die Umwelt haben. Exemplarisch sind nach-
folgend einige problematische Tendenzen als Exkurse aufgeführt (Textbox 1). Der SRU sieht 
deshalb weiterhin die Notwendigkeit, dass die Art und Weise der landwirtschaftlichen 
Produktion nicht allein dem Markt überlassen werden kann.  



 

 7 

Textbox 1 

Maisanbau und dessen Umweltauswirkungen 

Der hohe Konsum von tierischen Lebensmitteln hat in Deutschland in der vergangenen Zeit bereits zu 
einem starken Flächenverbrauch für die Futtermittelerzeugung (z. B. Mais) geführt (SRU 2012, Kap. 3). 
Hinzu kommt, dass seit einiger Zeit ein rasanter Anstieg des Maisanbaus und der dafür genutzten Fläche 
für die hochrentable Biomasseproduktion zur Energieerzeugung zu beobachten ist (2000: 1,5 Mio. ha, 
2012: 2,6 Mio. ha (DMK 2011)). Der enorme Anstieg der Maisproduktion ist in vielfacher Hinsicht 
problematisch für den Naturschutz, da es zur Reaktivierung von Stilllegungsflächen und zum Umbruch von 
Grünland kommt (OSTERBURG et al. 2009, S. 5 und 41–43). Der Graslandflächenverlust (gemeldetes 
Grünland und begrünte Brache) betrug zwischen 2007 und 2010 11 % in Deutschland (HOFFMANN et al. 
2012b). Grünlandumbruch führt zum Beispiel zu verstärkten Treibhausgas-Emissionen und zur 
Gewässerbelastung durch lösliche Stickstoffverbindungen sowie – je nach Flächenlage – zu einem 
erhöhten Erosionsrisiko (OSTERBURG et al. 2009, S. 11). Für Offenlandvögel verschärft sich durch den 
Grünlandverlust außerdem die Gefährdungssituation (WAHL et al. 2012; SUDFELDT et al. 2010; 
HOFFMANN et al. 2012a). 

Untersuchungsergebnisse aus Brandenburg weisen darauf hin, dass in Ackerbaugebieten bereits ab einem 
Anteil von 10 bis 20 % von Mais und Winterraps negative Auswirkungen auf Indikatorvogelarten bzw. die 
Biodiversität auftreten können (HOFFMANN et al. 2012a). Der Teilindikator „Agrarland“ des Indikators 
„Artenvielfalt und Landschaftsqualität“ der Nachhaltigkeitsstrategie entwickelte sich in den letzten zehn 
Jahren bis 2009 statistisch signifikant weg vom Zielwert (66 %ige Erreichung des Zielwerts in 2009; 
Statistisches Bundesamt 2012). 

Intensivierung in der Landwirtschaft und Biodiversität 

Die heutige Landwirtschaft ist weitestgehend durch eine hohe Intensität in der Pflanzenproduktion 
gekennzeichnet. Die zunehmende Größe landwirtschaftlicher Schläge (d. h. die Größe der räumlich 
zusammenhängenden Ackerflächen, die mit einer Feldfrucht bestellt werden) führt zu einem Verlust von 
naturnahen Kleinstrukturen wie zum Beispiel Flurgehölzen, Grasfluren, breiten Saumstreifen und in 
landwirtschaftliche Nutzflächen eingebettete Kleingewässer, welche jedoch grundlegend für eine große 
Vielfalt von Vogelarten sind (HOFFMANN et al. 2012a; GUERRERO et al. 2012). Hohe Mengen an 
Pflanzenschutz- und Düngemitteln werden in der intensiven Bewirtschaftung ausgebracht und belasten 
ebenfalls Natur und Umwelt. Nährstoffeinträge gefährden als Standortfaktoren bei Farn- und Blütenpflanzen 
fast die Hälfte der betroffenen Flora (404 Arten; BfN 2004, S. 133). Auch Pflanzenschutzmittel gefährden 
die biologische Vielfalt insbesondere von Pflanzen, zum Beispiel durch den Rückgang der Artenzahlen in 
den „Samenbanken“ der Böden der Agrarlandschaften (ROBINSON und SUTHERLAND 2002). Unter 
anderem durch indirekte Effekte der Nahrungsketten, die in den Risikoüberprüfungen nicht berücksichtigt 
werden, ist außerdem die Artenzahl der Brutvögel in der Agrarlandschaft zurückgegangen (SUDFELDT 
et al. 2010). Auch Bodenlebewesen, Wasserorganismen und Amphibien werden als Nichtzielorganismen in 
Anzahl und Artenzusammensetzung reduziert (HAFFMANS 2010; ISENRING 2010). 

Ökosystemleistungen und Landwirtschaft 

Durch den zunehmenden Verlust der Agrobiodiversität gehen der Landwirtschaft wichtige 
Ökosystemleistungen langfristig verloren. Zu diesen zählen die Bestäubung, die biologische 
Schädlingsbekämpfung, das Bereitstellen von genetischen Ressourcen für Pflanzen- und Tierzüchtung, die 
Aufrechterhaltung oder Regulierung des Nährstoffkreislaufs und des Wasserhaushalts, die Bodenbildung 
und der Bodenschutz, der Erosionsschutz sowie die Klima- und die Hochwasserregulation (DOYLE et al. 
2010). 
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9. Die GAP ist die umfangreichste Finanzierungsmöglichkeit zur Förderung von Maß-
nahmen zur Biodiversitätserhaltung, zum Gewässerschutz sowie zum Klimaschutz in der 
Landwirtschaft auf europäischer Ebene. Nach den Vorschlägen der Europäischen 
Kommission zum mehrjährigen Finanzrahmen sollen über den siebenjährigen Zeitraum 2014 
bis 2020 insgesamt 386,5 Mrd. Euro in konstanten Preisen auf Grundlage des Basisjahres 
2011 für die GAP zur Verfügung gestellt werden. Davon sind 281,8 Mrd. Euro für Direkt-
zahlungen und marktbezogene Ausgaben (zusammen die erste Säule) und 89,9 Mrd. Euro 
für die zweite Säule vorgesehen (Europäische Kommission 2011a, S. 6). Das speziell für die 
Umwelt- und Klimapolitik aufgelegte finanzielle Instrument im EU-Budget LIFE+ 
(Finanzierungsinstrument für die Umwelt) soll im Vergleich dazu mit nur 3,2 Mrd. Euro für 
den gesamten Förderzeitraum (Europäische Kommission 2011a, S. 14–18 und 41–45) sehr 
schwach ausgestattet werden. Der Vorschlag von EU-Ratspräsident van Rompuy sieht im 
Vergleich zum Kommissionsvorschlag eine stärkere Reduzierung des Budgets für die GAP 
vor. Für die erste Säule werden in dem Papier 269,8 Mrd. Euro (ein Minus von 4,8 %) und für 
die zweite Säule (Förderung der Entwicklung des ländlicher Raums, einschließlich Agrar-
umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen) 83,7 Mrd. Euro (ein Minus von 6,9 %) veranschlagt 
(Rat der Europäischen Union 2012a). 

10. Bei der Entscheidung über die Zukunft der GAP ist zudem die Querschnittsklausel 
des Artikels 11 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) zu 
beachten. Diese will nach Sinn und Zweck sicherstellen, dass umweltpolitische Belange in 
allen Tätigkeitsbereichen der Union berücksichtigt werden, damit keine schwerwiegenden 
Umweltbeeinträchtigungen durch die einseitige Ausgestaltung anderer Politikbereiche 
entstehen können. Artikel 11 AEUV verlangt insbesondere, dass Entscheidungen in umwelt-
externen Bereichen nicht ausschließlich an deren spezifischen Gegebenheiten ausgerichtet 
werden, sondern mit Rücksicht auf die Umweltauswirkungen anders oder im Extremfall sogar 
überhaupt nicht getroffen werden (CALLIESS in: CALLIESS/RUFFERT 2011, Art. 11 Rn. 7). 

Die Querschnittsklausel statuiert mithin die Verpflichtung von Gesetzgeber und Verwaltung, 
der komplexen Aufgabe des Umweltschutzes dadurch Rechnung zu tragen, dass diese als 
problembezogene Querschnittsaufgabe verstanden wird und alle Politiken und Maßnahmen 
so frühzeitig wie möglich auf ihre Umweltverträglichkeit untersucht werden. Dies verlangt, 
dass Entscheidungen in umweltrelevanten Sektorpolitiken nicht ausschließlich an deren 
spezifischen Zielen ausgerichtet, sondern auch mit Rücksicht auf die Umweltauswirkungen 
getroffen werden. In der notwendigen Abwägung dürfen die Umweltbelange daher nicht 
„weggewogen“ werden; vielmehr müssen sie erkennbarer Bestandteil der jeweiligen Politik 
sein. Mit dieser Tendenz hat der EuGH auch im Hinblick auf die Verkehrspolitik entschieden 
(EuGH, Rs. C-17/90 (Pinaud Wieger), EuZW 1992, S. 62 und Rs. C-195/90 
(Kommission/Deutschland), EuZW 1992, S. 390.) 

http://beck-online.beck.de/Default.aspx?typ=reference&y=300&z=EuZW&b=1992&s=62�
http://beck-online.beck.de/Default.aspx?typ=reference&y=300&z=EuZW&b=1992&s=390�
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Wie erläutert ist die Ausgestaltung der GAP für den Schutz der Biodiversität und für den 
Klimaschutz von zentraler Bedeutung, sodass bereits infolge Artikel 11 AEUV die Agrarpolitik 
mit den anderen Sektorpolitiken abgestimmt werden muss. Wenn über die GAP jährlich mehr 
als 50 Mrd. Euro (davon knapp Dreiviertel nur für die Direktzahlungen) in die Landwirtschaft 
fließen (Europäische Kommission 2012c, S. 18), dann sollten diese Mittel auch zur 
Erreichung der in der Biodiversitätsstrategie festgelegten Ziele der EU für das Jahr 2020 
beitragen (Europäische Kommission 2011b). Sie sollten insbesondere dafür eingesetzt 
werden, dem explizit der Landwirtschaft gewidmeten Einzelziel 3 A) (Textbox 2) näher zu 
kommen. 

Textbox 2 

Ziele der Biodiversitätsstrategie der EU 

Einzelziel 3 A) Landwirtschaft: Bis 2020 Maximierung von landwirtschaftlich genutzten Flächen (Grünland, 
Anbauflächen und Dauerkulturen), die von biodiversitätsbezogenen Maßnahmen im Rahmen der GAP 
betroffen sind, um den Schutz der Biodiversität zu gewährleisten und gemessen am EU-Referenzszenario 
von 2010 eine messbare Verbesserung (*) des Erhaltungszustands von Arten und Lebensräumen, die von 
der Landwirtschaft abhängen oder von ihr beeinflusst werden, sowie der bereitgestellten Ökosystemdienst-
leistungen herbeizuführen und auf diese Weise eine nachhaltigere Bewirtschaftung zu fördern. 

(*) Bei diesem Ziel ist die Verbesserung zu messen an den quantifizierten Verbesserungszielen für die Erhaltung 
von Arten und Lebensräumen von Interesse für die EU (Einzelziel 1) und für die Wiederherstellung ver-
schlechterter Ökosysteme (Einzelziel 2). 
Quelle: Europäische Kommission 2011b, S. 6-7 

11. Der SRU hat in seiner Stellungnahme ein dreigliedriges Honorierungssystem für den 
Umweltschutz im Rahmen der GAP vorgeschlagen, welches unter der Prämisse „öffentliche 
Gelder für öffentliche Güter“ steht. Er sieht dabei die EU in der Pflicht, die notwendigen 
Änderungen zu finanzieren. Dies begründet der SRU zum einen mit der Verpflichtung, 
welche die EU durch die Unterzeichnung internationaler Abkommen wie dem Überein-
kommen über die biologische Vielfalt (CBD) und dem Rahmenübereinkommen der Vereinten 
Nationen über Klimaänderungen (Klimarahmenkonvention) bei der Erhaltung der Biodiversi-
tät und des Klimaschutzes übernommen hat (SRU 2009, S. 9). Zum anderen soll verhindert 
werden, dass aufgrund einer knappen Haushaltslage oder anderweitiger Prioritäten der 
Mitgliedstaaten besonders wichtige Umweltschutzmaßnahmen unterbleiben. 

Die drei Komponenten des vorgeschlagenen Honorierungssystems sind:  

– eine ökologische Grundprämie zur Honorierung von Mindestleistungen, wobei die Höhe 
sich an den – regional unterschiedlichen – Zusatzkosten der Landwirte zur Einhaltung der 
Anforderungen inklusive der Opportunitäts- und Transaktionskosten orientieren soll, 
sodass Einkommenswirkungen weitgehend vermieden werden können. Diese Prämie soll 
zu 100 % durch die EU finanziert werden. Voraussetzungen für den Erhalt der Grund-
prämie wären:  
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– die Bereitstellung von 10 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche als ökologische 
Vorrangfläche (s. a. Textbox 3), wobei unter gewissen Umständen auch Flächen der 
Agrarumweltmaßnahmen darunter fallen können,  

– die Einhaltung von Mindeststandards im gesamten Betrieb, die die Erhaltung der 
Fläche in einem guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand sichern. Als 
wichtigste Voraussetzung sieht der SRU vor, dass eine dreigliedrige Fruchtfolge 
eingehalten wird.  

– Agrarumweltmaßnahmen für spezielle ökologische Anforderungen in den Mitgliedstaaten. 
Dazu gehören die Umsetzung der europäischen und nationalen Biodiversitätsstrategien 
durch das Schutzgebietssystem Natura 2000 in der Land- und Forstwirtschaft sowie die 
erforderlichen Beiträge zu den Zielen der Klimarahmenkonvention und der Wasser-
rahmenrichtlinie 2000/60/EG. Diese sollen zu 100 % durch die EU finanziert werden, 
wohingegen andere Maßnahmen kofinanziert werden können.  

– Landschaftspflegemittel zur Förderung von Leistungen, bei denen Naturschutzziele im 
Vordergrund der Flächenbewirtschaftung stehen und bei denen es sich nicht primär um 
Landwirtschaft handelt.  

Textbox 3 

Ökologische Vorrangflächen 

Die aktuelle Forschung zeigt, dass je nach betrachteter Pflanzen- und Tierart die notwendigen ökologischen 
Vorrangflächen unterschiedlich groß sind. Für vier Vogelarten des Teilindikators „Agrarland“ des Indikators 
„Artenvielfalt und Landschaftsqualität“ liegen die berechneten Anteile bestandsfördernder ökologischer 
Vorrangflächen zwischen 8 und 40 % der Ackerfläche (HOFFMANN et al. 2012a, Tabelle 43). Allerdings 
sind bereits ab 5 % der Ackerfläche günstige Effekte zu erwarten (BERGER und PFEFFER 2011). 

Das Umweltbundesamt empfiehlt, um den Schaden des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln für die Bio-
diversität zu kompensieren, einen Mindestanteil von 10 % ökologischer Vorrangfläche einzurichten und den 
Flächenanteil der ökologischen Landwirtschaft an der landwirtschaftlichen Gesamtfläche auf 20 % anzu-
heben (UBA 2010). Für Kulturlandschaften fordern HOTES und EBERMANN (2010) mehr als 20 % natur-
nahe Flächen, um eine signifikante Zunahme zum Beispiel von Bestäubungsleistungen und biologischer 
Schädlingsbekämpfung zu verzeichnen. 
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3 Eine Beurteilung der Reformvorschläge 
der Europäischen Kommission 

12. Der SRU bewertet den Kommissionsvorschlag als wichtigen Beitrag zur Erhaltung der 
Biodiversität und zum Klimaschutz und als Einstieg in eine neue Logik der Agrarförderung. 
Er begrüßt ihn unter der Voraussetzung, dass der eingeschlagene Paradigmenwechsel hin 
zu echten Gegenleistungen der Landwirtschaft für öffentliche Gelder in den kommenden 
Jahren weiter verfolgt wird. Im Folgenden nimmt der SRU zur generellen Linie der Reform-
vorschläge der Europäischen Kommission Stellung. Diskutiert werden auch ausgewählte 
Gegenpositionen. Hierzu zählen Forderungen des DBV, aber auch Punkte aus dem 
sogenannten Luxemburg-Papier (s. Tab. 1), welches dem Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz zufolge durch Deutschland mitkonzipiert wurde 
(BMELV 2012), sowie Vorschläge des Ausschusses Landwirtschaft und Ernährung des 
Europäischen Parlaments und außerdem Eckpunkte des Vorschlages von EU-Ratspräsident 
van Rompuy. 

Das Konzept Greening der ersten Säule 

13. Der Kommissionsvorschlag sieht vor, dass 30 % der Direktzahlungen obligatorisch an 
die Einhaltung der sogenannten Greening-Auflagen gebunden sein sollen (Europäische 
Kommission 2012a; 2012c, S. 4). Diese sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend 
definiert. Nach dem Kommissionsvorschlag gehört jedoch dazu, dass 7 % der beihilfefähigen 
Ackerflächen des Betriebes (Dauergrünland ist also ausgenommen) als ökologische 
Vorrangflächen auszuweisen sind. Außerdem soll der Umbruch von Grünland auf Betriebs-
ebene auf maximal 5 % der Referenzflächen im Jahr 2014 begrenzt werden. Eine Anbau-
diversifizierung auf wenigstens drei Kulturpflanzenarten stellt die dritte Auflage dar, wobei die 
Hauptfruchtart auf 70 % der Fläche begrenzt wird und die Fruchtart mit dem geringsten 
Anteil mindestens 5 % ausmachen muss (Europäische Kommission 2012a, S. 45–47). 

Die drei wesentlichen Vorschläge der Europäischen Kommission zu den Greening-Auflagen 
sind im Ansatz überzeugend. Grundsätzlich begrüßt der SRU, die Direktzahlungen an 
umweltrelevante Auflagen zu knüpfen, die über die bisherigen, unzureichenden Standards 
(Cross-Compliance) hinaus gehen. In seiner Stellungnahme „Für eine zeitgemäße 
Gemeinsame Agrarpolitik (GAP)“ erläutert der SRU (2009) ausführlich den Nutzen, der durch 
flächendeckende Mindestleistungen im Natur- und Umweltschutz entsteht. So kann die 
ökologische Vorrangfläche zur Erhaltung der Vielfalt von Flora und Fauna beitragen 
(OPPERMANN 2009, S. 10). Besonders in Regionen mit einem hohen Anteil und einer 
hohen Intensität der landwirtschaftlichen Flächennutzung sind „ökologische Oasen“ für die 
Erhaltung der Biodiversität von Bedeutung (MERCKX et al. 2009; RODRÍGUEZ und 
WIEGAND 2009) und bilden sogenannte Trittsteine für den Populationsaustausch und die 
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Wanderung von Arten, was essenziell für die Anpassung an den Klimawandel ist (SRU 2009, 
S. 16). 

Ein Umbruchverbot von Dauergrünland verhindert die Freisetzung von in Boden 
gespeichertem Kohlenstoff und schützt die Arten, die auf Grünland als Lebensraum 
angewiesen sind (WEGENER et al. 2006; FREIBAUER et al. 2009; SRU 2009, S. 17). Eine 
ökologische Ausrichtung der Direktzahlungen trägt somit zur Lösung der zwei zentralen 
Umweltprobleme des 21. Jahrhunderts – Biodiversitätsverlust und Klimawandel – bei. 

14. Die Greening-Auflagen stellen aus naturschutzfachlicher Sicht selbst im besten Fall 
nur Mindestanforderungen dar. Das ist im Grundsatz aus Sicht des SRU dann vertretbar, 
wenn die Direktzahlungen zumindest mittelfristig soweit reduziert werden, dass sie in etwa 
eine an den Kosten orientierte Honorierung der durch das Greening bereitgestellten 
öffentlichen Güter darstellen. Die aus der Reduzierung der Direktzahlungen freiwerdenden 
Mittel könnten dann für eine Aufstockung der stärker steuernden Agrarumwelt- und Klima-
schutzmaßnahmen der zweiten Säule genutzt werden (SRU 2009). 

An einigen Stellen sind jedoch Nachbesserungen im Kommissionsvorschlag unbedingt 
erforderlich, damit die Auflagen der Zielerreichung dienen und keine adversen Effekte 
bewirken. Ein ganz wesentlicher Punkt in diesem Zusammenhang ist das vorgesehene 
Referenzjahr 2014 für Grünlandumbruch, welches vorgezogen werden sollte. Verbote, die 
sich auf ein Referenzjahr in der Zukunft beziehen, führen aller Erfahrung nach zu einer 
Beeinflussung des Referenzzustandes, um Freiheitsgrade zu behalten. Hier besteht somit 
die Gefahr, dass es in 2013 zu erhöhtem Grünlandumbruch kommt, der die Ziele des 
Greenings konterkarieren würde.  

15. Der SRU geht in diesem Kommentar nicht näher auf einzelne Vorschläge zu den 
Greening-Auflagen ein. Bedenkenswerte Vorschläge finden sich zum Beispiel in einer 
Stellungnahme der Kommission Landwirtschaft am Umweltbundesamt (RIBBE et al. 2012, 
S. 9–15) und in einer Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats für Biodiversität und 
Genetische Ressourcen beim BMELV (2012). 

Ein obligator isches Greening der Direktzahlungen 

16. Ein effektives Greening der Direktzahlungen wird in der gegenwärtigen Diskussion 
durch drei wesentliche Bestrebungen einiger Akteure konterkariert. Es wird zum einen die 
Forderung gestellt, das Greening nicht obligatorisch an die gesamte Höhe der Direkt-
zahlungen zu binden (Deutscher Bundestag 2012; Europäisches Parlament – Ausschuss für 
Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 2012, S. 45). Zum anderen werden zahlreiche Vor-
schläge für Sonderregelungen zur Befreiung verschiedener Arten von Betriebs- bzw. Bewirt-
schaftungstypen von den Greening-Auflagen vorgebracht (s. Tab. 1). Drittens birgt auch der 
Vorschlag von EU-Ratspräsident van Rompuy, den Mitgliedstaaten bei der Wahl der 
Greening-Maßnahmen Flexibilität einzuräumen (Rat der Europäischen Union 2012a, S. 23), 
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ein Risiko, das Greening abzuschwächen. Alle drei Positionen erachtet der SRU nicht als 
zielführend. 

17. Der Kommissionsvorschlag begründet zwar nur einen Teil der Direktzahlungen über 
die Greening-Komponente, sieht aber keine Aufteilung in zwei Komponenten vor, da der 
Erhalt der Basiskomponente die Teilnahme am Greening voraussetzt: „Betriebsinhaber, die 
Anrecht auf Zahlung im Rahmen der Basisprämienregelung […] haben, müssen auf ihren 
beihilfepflichtigen Hektarflächen […] die folgenden dem Klima- und Umweltschutz förder-
lichen Landbewirtschaftungsmethoden einhalten […].“ (Europäische Kommission 2012a, 
S. 45 f.). 

Der SRU ist grundsätzlich der Auffassung, dass langfristig mit den Zahlungen aus der GAP 
keine Einkommenspolitik betrieben werden sollte und unterstützt den Ansatz der 
Europäischen Kommission als einen ersten Schritt hin zu diesem Richtungswechsel. Umso 
wichtiger ist es jedoch, dass die gesamte Prämie an die Einhaltung der Greening-Auflagen 
gebunden ist.  

Es existieren Modellrechnungen, die zu dem Ergebnis kommen, dass bereits die Aussicht, 
30 % der Direktzahlungen zu verlieren, für die meisten Betriebe als Anreiz zur Teilnahme am 
Greening reicht (Top Agrar Online 2012, S. 23–27). Hiermit wird der Eindruck vermittelt, dass 
die Androhung, bei grundsätzlicher Nichtteilnahme oder Verstoß gegen die Auflagen auch 
die Basiskomponente der Direktzahlungen zu verlieren, unnötig sei. So fordert auch der 
DBV, das Greening nicht obligatorisch an die Basiskomponente zu knüpfen. Der SRU teilt 
diese Schlussfolgerung nicht. Er wertet die beispielhafte Kalkulation vielmehr als Beleg 
dafür, dass die Kosten zur Umsetzung der Greening-Auflagen aus den Kommissions-
vorschlägen weit unter den Beträgen der Direktzahlungen liegen. Die Direktzahlungen 
enthalten also auch bei obligatorischem Greening noch eine hohe Einkommenskomponente, 
die aus SRU-Sicht langfristig abzubauen ist. Deshalb sollte es keinesfalls zu Zahlungs-
ansprüchen kommen, wenn nicht höhere Umweltanforderungen als bisher eingehalten und 
so mehr öffentliche Leistungen für die Gesellschaft erbracht werden. Eine Bindung von nur 
30 % der Direktzahlungen an die Greening-Auflagen könnte vor allem in den aus Umwelt- 
und Naturschutzsicht besonders problematischen Veredelungs- und Biogaserzeugungs-
regionen dazu führen, dass Landwirte auf die 30 % Ökologisierungskomponente verzichten, 
aber weiterhin 70 % der Direktzahlungen ohne die notwendige ökologische Gegenleistung 
an die Gesellschaft erhalten. Diese Schlussfolgerung legen auch Berechnungen des Johann 
Heinrich von Thünen-Institut (vTI) nahe, denen zufolge für Betriebe mit intensiver Vieh-
haltung der Verzicht auf die Ökologisierungskomponente (bei einer Zweikomponenten-
lösung) ökonomisch sinnvoll sein kann (FORSTNER et al. 2012, S. 26–30). 
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Ausnahmen von der Verpf l ichtung zum Greening 

18. Der Kommissionsvorschlag sieht eine Sonderregelung für Ökobetriebe vor. Diese 
Betriebe „sollten angesichts des anerkannten Umweltnutzens der Produktionssysteme der 
ökologischen Landwirtschaft ohne Erfüllung weiterer Verpflichtungen in den Genuss der 
„Ökologisierungskomponente“ der Direktzahlungen kommen“ (Europäische Kommission 
2012a, S. 19 f.). 

Der SRU sieht eine Sonderregelung für den Ökolandbau ebenfalls als vertretbar an, weil 
dieser sich an der Idee der Kreislaufwirtschaft orientiert, weitestgehend auf den Einsatz von 
chemisch-synthetischen Dünge- und Pflanzenschutzmittel verzichtet sowie mit einer 
geringeren Tierzahl je Fläche wirtschaftet. Der Eintrag diffuser Schad- und Nährstoffe ist im 
Ökolandbau geringer als im konventionellen Anbau und die Artenzahl bezogen auf die 
Betriebsfläche in der Regel höher (BENGTSSON et al. 2005; HÖTKER et al. 2004). Damit 
setzt der Ökolandbau die Ziele der ökologischen Vorrangfläche auf der gesamten Betriebs-
fläche weitgehend um und kann somit von dieser Greening-Auflage ausgenommen werden. 
Nicht ausgenommen werden sollte er allerdings vom Grünlandumbruchverbot und der 
Anbaudiversifizierung. 

19. Eine Sonderregelung für den Ökolandbau darf jedoch nicht dazu führen, dass eine 
Vielzahl weiterer, nicht gleichwertiger Bewirtschaftungsformen ebenfalls von den Greening-
Auflagen befreit wird. Wie Tabelle 1 zeigt, gibt es zahlreiche Vorschläge den Geltungs-
bereich des Greenings auf diese Weise einzuschränken. Aus Sicht des SRU sollten 
Einschränkungen – wenn sie denn aus Praktikabilitätsgründen unabdinglich sind – soweit 
begrenzt werden, dass der ursprüngliche Zielwert, 7 % der Ackerfläche in der EU als 
ökologische Vorrangfläche einzurichten, möglichst vollständig erreicht wird. Das Greening 
muss eine deutliche ökologische Wirkung haben, damit Direktzahlungen überhaupt gerecht-
fertigt werden können. Flächen in Natura 2000-Gebieten ohne Bewirtschaftungsauflagen – 
um nur ein Beispiel zu nennen – erfüllen dieses Kriterium sicher nicht.  
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Tabel le 1 

Vorschläge für Betriebe, die von den Greening-Auflagen 
ausgenommen sein sollen 

Deutscher Bauernverband 
(DBV) 

Luxemburg-Papier  
(14 Mitgliedstaaten des 
Agrarministerrats,  
u. a. Deutschland) 

Ausschuss Landwirtschaft 
und Ernährung des 
Europäischen Parlaments 

Betriebe  
– in Berggebieten 
– in benachteiligten 

Gebieten 
– in Natura 2000-Gebieten 
– mit erheblichem Anteil an 

Dauergrünland oder 
Agarumweltmaßnahmen 

– mit freiwilligen 
Zertifizierungssystemen 
(einschl. Einhaltung von 
Nachhaltigkeitsstandards 
der Erneuerbare-
Energien-Richtlinie für 
Biokraftstoffe) 

Betriebe, die 
– Ökobetriebe sind 
– als „nachhaltig“ zertifiziert 

sind 
– über mehr als 50 % 

Dauergrünland verfügen 
– unter 15 ha oder  

kleiner als 1/3 der Durch-
schnittsgröße in dem Mit-
gliedstaat sind 

– über mind. 50 % Agrar-
umweltmaßnahmen 
verfügen 

– mind. zu 50 % in 
Natura 2000-Gebieten 
liegen 

Betriebe, die 
– an Agrarumwelt- und 

Klimaschutzmaßnahmen 
teilnehmen 

– an nationalen 
Zertifizierungsverfahren 
von ökologischem Wert 
teilnehmen 

– über weniger als 20 ha 
Ackerfläche verfügen 

Quelle: Deutscher Bundestag 2012; Rat der Europäischen Union 2012b; Europäisches Parlament – Ausschuss 
für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 2012 

Die ökologische Vorrangf läche 

20. Der Nutzen und die Notwendigkeit einer Einführung der ökologischen Vorrangfläche 
in der europäischen Landwirtschaft wurden bereits dargelegt (Textbox 3 und Tz. 13). Gegen 
die Einführung der ökologischen Vorrangfläche wird immer wieder angeführt, dass diese zu 
einer erzwungenen Flächenstilllegung mit entsprechenden Produktionseinbußen führe, die 
bei einer wachsenden Weltbevölkerung und vor dem Hintergrund der Klimaproblematik nicht 
verantwortbar sei (Deutscher Bundestag 2012). 

21. Die Argumentation, dass die ökologische Vorrangfläche zu einer „erzwungenen 
Flächenstilllegung“ führt (Deutscher Bundestag 2012, S. 3), ist nicht nachvollziehbar. Der 
Kommissionsvorschlag spricht in Artikel 29 Absatz 1 lit. c lediglich davon, dass Betriebs-
inhaber „im Rahmen ihrer landwirtschaftlichen Flächen eine Flächennutzung im Umwelt-
interesse ausweisen.“ Artikel 32 Absatz 1 führt dazu beispielhaft Brachflächen, Terrassen, 
Landschaftselemente, Pufferstreifen sowie Erstaufforstungsflächen an. Nach Absatz 2 soll 
die Europäische Kommission ermächtigt werden, „die genannten Arten von im Umwelt-
interesse genutzten Flächen näher zu definieren sowie andere Arten von im Umweltinteresse 
genutzten Flächen zu ergänzen und zu definieren, die für die Einhaltung des in dem 
genannten Absatz bezeichneten Prozentsatzes berücksichtigt werden können.“ Daraus lässt 
sich zunächst nicht ableiten, dass es sich um eine Flächenstilllegung handeln muss. 
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Eine Flächennutzung im Umweltinteresse könnte auch eine extensive Bewirtschaftung – 
nach dem Vorschlag des Wissenschaftlichen Beirats für Biodiversität und Genetische 
Ressourcen beim BMELV zum Beispiel ohne den Einsatz von mineralischen oder 
organischen Düngemitteln und chemischen Pflanzenschutzmitteln – einschließen 
(Wissenschaftlicher Beirat für Biodiversität und Genetische Ressourcen beim 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2012, S. 12). 
Unbestritten wird es im Großteil der Flächen zu einer Ertragsminderung kommen, die je nach 
Ausgestaltung der Auflagen auch die Rentabilität einer produktiven Nutzung der Fläche 
infrage stellen kann. Selbst ohne Einsatz von Düngemitteln und chemischen Pflanzenschutz-
mitteln ist jedoch eine extensive Nutzung der Fläche grundsätzlich möglich. Hier sind auch 
der Einfallsreichtum der Bewirtschafter und der Berater gefragt, produktive Nutzungsweisen 
zu identifizieren, die den ökologischen Anforderungen des Greenings genügen.  

Verschiedene Akteure bemühen sich derzeit, durch Forschung und Diskussion zu einer 
ökologisch wirksamen Definition des Begriffs „ökologische Vorrangfläche“ beizutragen, zum 
Beispiel das Institut für Agrarökologie und Biodiversität (federführend) (IFAB et al. 2012), das 
Institut für ländliche Strukturforschung in einem Verbundprojekt mit anderen europäischen 
und deutschen Partnern (IfLS 2012), die Kommission Landwirtschaft am Umweltbundesamt 
(RIBBE et al. 2012), der Wissenschaftliche Beirat für Biodiversität und Genetische 
Ressourcen beim BMELV (2012) sowie der Deutsche Naturschutzbund (NABU 2012). Die 
daraus entstehenden Vorschläge sollten geprüft werden und können gegebenenfalls in eine 
zielführende Definition der ökologischen Vorrangfläche einfließen. 

22. Bisweilen wird argumentiert, dass die Ernährungssicherheit im Gegensatz zu einer 
ökologischen Reform der Direktzahlungen steht. Die nicht nachhaltige Nutzung der natür-
lichen Ressourcen durch die Landwirtschaft gefährdet jedoch langfristig die Erhaltung von 
elementaren Ökosystemleistungen, woraus zukünftig Probleme für die landwirtschaftliche 
Produktion und damit für die Ernährungssicherung entstehen können. Eine Steigerung der 
Produktion heute darf auch deshalb nicht zulasten der Erhaltung der natürlichen Ressourcen 
gehen. Eine Veränderung der Konsummuster in den industrialisierten Ländern wäre eine viel 
sinnvollere Möglichkeit, den Druck auf die landwirtschaftliche Fläche zu reduzieren und 
außerdem positive Effekte auf die Gesundheit zu erzielen (FABER et al. 2012). Modell-
berechnungen zeigen, dass eine Reduktion des Konsums von tierischen Produkten den 
Flächenbedarf für Nahrungsmittel deutlich reduzieren könnte (DONNER 2006; WIRSENIUS 
et al. 2010). Neben zu verändernden Ernährungsgewohnheiten sollte die Politik das 
Phänomen Lebensmittelverschwendung adressieren (SRU 2012, Kap. 3). Schätzungen 
zufolge gehen in der EU-27 jährlich 89 Mio. t an Nahrungsmitteln entlang der Lebensmittel-
kette verloren (ohne Berücksichtigung der Landwirtschaft). Dies entspricht einem Verlust von 
179 kg pro Kopf und Jahr (Europäische Kommission – Generaldirektion Umwelt 2010). 
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Ernährungssicherheit ist nicht allein vom Angebot an Nahrungsmitteln abhängig, sondern 
maßgeblich von Faktoren wie den landwirtschaftlichen Besitzverhältnissen, der Ein-
kommensverteilung, regionalen Agrarstrukturen oder politischen Rahmenbedingungen 
(IAASTD 2009, S. 27 ff.; UN Millennium Project 2005; SEN ca. 2007). 

Zu den Vorschlägen für eine Verordnung für den ländl ichen Raum 

23. Der Kommissionsvorschlag für die Verordnung über den Europäischen Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) – die neue ELER-
Verordnung – steht ganz im Zeichen der Strategie „Europa 2020“. Ziel der Strategie ist „die 
Schaffung von intelligentem, nachhaltigem und integrativem Wachstum“ (Europäische 
Kommission 2012b, S. 36). Die ELER-Verordnung soll dabei „zu einem räumlich und 
ökologisch ausgewogenen, klimafreundlichen und -resistenten sowie innovativen Agrarsektor 
in der Union bei[tragen]“ (ebd., S. 35). 

Die Förderziele wurden im Vorschlag für die neue ELER-Verordnung in sechs Prioritäten 
aufgefächert. Bisher waren es vier Förderschwerpunkte. Was in der bis Ende 2013 gültigen 
Verordnung „Agrarumweltmaßnahmen“ heißt, wird im Kommissionsvorschlag für die ELER-
Verordnung ab 2014 zu „Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen“ erweitert. Solche 
Maßnahmen sollen zukünftig vor allem im Rahmen der vierten und fünften Priorität gefördert 
werden (Textbox 4). 

Textbox 4 

Die sechs Förderprioritäten im ELER-Verordnungsentwurf der Kommission 

1. Förderung von Wissenstransfer und Innovation in der Land- und Forstwirtschaft und den ländlichen 
Gebieten. 

2. Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit aller Arten von Landwirtschaft und der Rentabilität der landwirt-
schaftlichen Betriebe. 

3. Förderung einer Organisation der Nahrungsmittelkette und Förderung des Risikomanagements in der 
Landwirtschaft. 

4. Wiederherstellung, Erhaltung und Verbesserung der von der Land- und Forstwirtschaft abhängigen 
Ökosysteme. 

5. Förderung der Ressourceneffizienz und Unterstützung des Agrar-, Ernährungs- und Forstsektors beim 
Übergang zu einer kohlenstoffarmen und klimaresistenten Wirtschaft. 

6. Förderung der sozialen Eingliederung, der Armutsbekämpfung und der wirtschaftlichen Entwicklung in 
den ländlichen Gebieten.  

Quelle: Europäische Kommission 2012b, S. 35–36 

24. Der Kommissionsvorschlag für die ELER-Verordnung sieht außerdem vor, dass die 
zweite Säule flexibler gestaltet werden soll, indem die Schwerpunktsetzung zwischen den 
Prioritäten auch in Form von Budgetverteilung den Mitgliedstaaten überlassen wird 
(Europäische Kommission 2012b; GRAJEWSKI 2011, S. 114). Hier sieht der SRU die große 
Gefahr, dass das Mehr an Flexibilität für die Mitgliedstaaten zu einem Weniger an Förder-
geldern für den Umweltschutz führen könnte. Es sollte demzufolge in der ELER-Verordnung 
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ein Mindestanteil festgelegt werden, der auch zukünftig für Agrarumwelt- und Klimaschutz-
maßnahmen – Schutzgüter mit überregionalem Nutzen – zu verwenden ist. Keinesfalls sollte 
die neue Verordnung dazu führen, dass weniger Mittel als bisher in diesen wichtigen Bereich 
fließen. Wird der Flexibilisierungsvorschlag der Kommission beibehalten, kommt noch 
stärker als heute den Mitgliedstaaten bzw. den Bundesländern die Verantwortung zu, den 
wichtigen Aufgaben Biodiversitätserhaltung, Gewässer- und Klimaschutz in den nationalen 
Umsetzungsprogrammen die notwendige Priorität einzuräumen. 

25. Eine deutliche Verschlechterung stellt aus Sicht des SRU der Vorschlag dar, die 
Kofinanzierungssätze für Maßnahmen zur Verbesserung der Umwelt und Landschaft von 
bisher 55 bis 99 % auf generell 50 % zu reduzieren (mit Ausnahme der weniger entwickelten 
Regionen, den Regionen in äußerster Randlage und den kleineren Inseln des Ägäischen 
Meeres; Europäische Kommission 2012b, S. 88). Der SRU sieht dies äußerst kritisch. Er hat 
in seiner Stellungnahme von 2009 vorgeschlagen, dass die EU einen Großteil der Agrar-
umweltmaßnahmen vollständig finanzieren solle, damit nicht aufgrund knapper Mittel in den 
Mitgliedstaaten diese wichtigen Maßnahmen unterbleiben (SRU 2009). 

26. Abzulehnen ist ebenfalls der Kommissionsvorschlag, für einige Länder in begrenztem 
Maße eine Umschichtung von Mitteln aus der zweiten in die erste Säule zuzulassen 
(Europäische Kommission 2012a) sowie der noch weitergehende Vorschlag von Rats-
präsident van Rompuy, allen Mitgliedstaaten eine Umschichtung von bis zu 15 % der Mittel 
der zweiten Säule in die erste Säule zu ermöglichen (Rat der Europäischen Union 2012a, 
S. 24). In der ersten Säule wird selbst bei erfolgreicher Umsetzung des Kommissions-
vorschlags zum Greening noch weitgehend Einkommenspolitik betrieben. In den Mitglied-
staaten, in denen die Organisationsmacht der Landwirtschaft stark ist, kann es damit zu 
einer erneuten Abkehr von dem gerade erst vorsichtig eingeführten Prinzip „öffentliche 
Gelder für öffentliche Güter“ auf Kosten des Umwelt- und Naturschutzes kommen. 

Die Agrarumwelt- und Kl imaschutzmaßnahmen in der zweiten Säule 

27. Die Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen stellen aus zwei Gründen eine 
wichtige Ergänzung zum Greening der ersten Säule dar. Sie können punktgenau und 
regionalspezifisch eingesetzt werden und sie ermöglichen eine Lenkungswirkung in der 
Fläche. Dies ist für den Schutz naturschutzfachlich besonders wertvoller Flächen unverzicht-
bar und kann außerdem gezielt für den Aufbau eines Biotopverbunds eingesetzt werden.  

Anzeichen dafür, dass der Biodiversitätsschutz im Rahmen der zweiten Säule bisher 
verstärkt auf Grünlandstandorten und nicht auf Ackerstandorten umgesetzt wird, liefern 
Untersuchungen von sieben deutschen Bundesländern (BATHKE und SANDER 2011). 
Durch die Greening-Auflagen in der ersten Säule soll nun die Erhaltung der Biodiversität auf 
Ackerflächen gezielt gestärkt und sichergestellt werden, dass auch an landwirtschaftlichen 
Gunststandorten zumindest ein Mindestmaß an Naturschutz stattfindet. 
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28. Im Hinblick auf dieses Ziel sind auch die derzeitigen Überlegungen zu einer 
modularen Förderung zu bewerten. Eine modulare Förderung bedeutet in diesem 
Zusammenhang die gemeinsame Förderung einer Fläche durch Direktzahlungen aus der 
ersten Säule und im Rahmen von Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen aus der 
zweiten Säule. Dies würde dazu führen, dass Maßnahmen der zweiten Säule und die 
Anerkennung von ökologischen Vorrangflächen auf derselben Fläche kombiniert werden. 
Der SRU befürwortet den Ansatz einer modularen Förderung grundsätzlich, weil diese 
erlaubt, die Maßnahmen konkret auf die vor Ort herrschenden, regionalen Problemlagen im 
Naturschutz auszurichten, was zu einem höheren gesellschaftlichen Nutzen führen kann als 
das Greening allein. 

So können durch die modulare Förderung auf ökologischen Vorrangflächen anspruchsvollere 
Maßnahmen als die definierten Mindestanforderungen erreicht werden, wodurch ein Zusatz-
nutzen entsteht. Ein solcher Zusatznutzen muss allerdings auch die Voraussetzung für eine 
modulare Förderung sein. Ein zusätzlicher Nutzen entsteht auch, wenn durch die 
Kombination von Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen mit ökologischer Vorrangfläche 
eine Lenkungswirkung in der Fläche möglich wird und Landwirte zur Bereitstellung 
bestimmter, aus naturschutzfachlicher Sicht besonders wertvoller oder wichtiger Flächen 
bewegt werden können. 

29. Wenn es gelingt, zukünftig auch in Ackerbauregionen Flächen für Agrarumwelt- und 
Klimaschutzmaßnahmen zu gewinnen, entsteht dadurch ein höherer Mittelbedarf in der 
zweiten Säule. Es ist also notwendig, die zweite Säule für solche Fördermaßnahmen 
finanziell besser auszustatten. Auf keinen Fall dürfen in der zweiten Säule die für den 
Umwelt- und Naturschutz zur Verfügung stehenden Mittel mit dem Argument abgesenkt 
werden, dass jetzt bereits auf großen Flächen durch das Greening der ersten Säule etwas 
für den Umwelt- und Naturschutz getan wird. Weder durch das Greening noch durch die 
Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen allein können die Umwelt- und Naturschutzziele 
in der Fläche erreicht werden, zu denen sich die Bundesrepublik Deutschland sowie die EU 
im Rahmen der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 92/43/EWG, der Wasserrahmenrichtlinie und 
der Klimarahmenkonvention verpflichtet haben. Beide Maßnahmenpakete müssen einander 
ergänzen. 

30. Für die Umsetzung der Förderziele der zweiten Säule sind nach jetzigem Stand 
aufgrund der Kofinanzierungsverpflichtung nationale Quellen zur Mitfinanzierung von 
Maßnahmen essenziell. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die 
Durchführung von Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen in Deutschland auch ganz 
maßgeblich davon bestimmt wird, ob den Ländern eine Kofinanzierungsmöglichkeit durch die 
Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK) zur Verfügung steht. Umwelt- 
und Naturschutzmaßnahmen werden aber gerade nicht durch die GAK erfasst, sodass 
insbesondere viele Vertragsnaturschutzmaßnahmen in den Ländern zur Disposition stehen 
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könnten, wenn die Fördersätze der EU gesenkt werden, wie es der Kommissionsvorschlag 
vorsieht (Europäische Kommission 2012a). Hier müsste gegebenenfalls das Aufgaben-
spektrum der GAK erweitert werden. Einige Empfehlungen an Entscheidungsträger für die 
nationale Umsetzung der GAP-Reform sind in Textbox 5 zusammengefasst. 

Textbox 5 

Nationale Umsetzungsschwerpunkte 

Um den gesellschaftlichen Nutzen der GAP-Reform zu optimieren, sollten die Entscheidungsträger im 
Umsetzungsprozess folgende Möglichkeiten ausschöpfen: 

Die höhere Flexibilität bei der Schwerpunktsetzung in der Förderung der ländlichen Entwicklung sollte 
genutzt werden, um solche Maßnahmen zu priorisieren, die einen gesellschaftlichen Mehrwert generieren. 
Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen sollten deshalb einen hohen Stellenwert in den nationalen 
Förderprogrammen erhalten. 

Bei der Wahl, welche konkreten Agrar- und Klimaschutzmaßnahmen angeboten werden, sollten 
ökologische Effizienz und Effektivität das Leitprinzip darstellen. Um dies zu erreichen, sind im Sinne des 
Subsidiaritätsprinzips regionale Umweltbedingungen zu berücksichtigen. Außerdem sollten Erfahrungen, 
die vor Ort im Rahmen der bisherigen Förderung durch Landwirte, Naturschutz- und Landschaftspflege-
verbände sowie andere beteiligte Bürger gesammelt werden konnten, einbezogen werden. 

Artikel 38 des Kommissionsvorschlags für eine Direktzahlungsverordnung erlaubt eine an die Produktion 
gekoppelte Stützung von „Sektoren oder Regionen […], in denen sich spezifische Landwirtschaftsformen 
bzw. Agrarsektoren in Schwierigkeiten befinden und [denen] aus wirtschaftlichen und/oder sozialen 
und/oder ökologischen Gründen eine ganz besondere Bedeutung zukommt“ (Europäische Kommission 
2012a, S. 51). Der SRU empfiehlt den Artikel 38 zu nutzen, um die Erhaltung der von der Landwirtschaft 
abhängigen Biodiversität (s. Tz. 11) mit Mitteln der ersten Säule zu fördern. 

Flexibi l i tät zwischen den Säulen 

31. Die Möglichkeit zur Umschichtung von Geldern aus der ersten in die zweite Säule 
bzw. die Nutzung frei werdender Mittel der ersten Säule in der zweiten Säule käme dem 
zusätzlichen Finanzierungsbedarf für Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen entgegen. 
Hierzu werden zwei ergänzend umsetzbare grundsätzliche Vorschläge diskutiert. Zum ersten 
stellt der Kommissionsvorschlag den Mitgliedstaaten frei, von der nationalen Obergrenze der 
Mittel der ersten Säule bis zu 10 % in die zweite Säule umzuschichten und diese unter 
anderem für Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen einzusetzen (Europäische 
Kommission 2012a, S. 34). EU-Ratspräsident van Rompuy sieht in seinem Entwurf für einen 
mehrjährigen Finanzrahmen den gleichen Mechanismus vor, möchte jedoch eine 
Umschichtung in Höhe von bis zu 15 % ermöglichen (Rat der Europäischen Union 2012a, 
S. 24). 

Der zweite grundsätzliche Vorschlag wurde durch den Ausschuss Landwirtschaft und länd-
liche Entwicklung des Europäischen Parlaments eingebracht. Nicht verausgabte Mittel der 
ersten Säule (Direktzahlungen, die einbehalten werden, weil Betriebe nicht am Greening 
teilnehmen) sollen zweckgebunden für Biodiversitätsschutz und Klimaschutzmaßnahmen in 
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die zweite Säule transferiert werden und dort kofinanzierungsfrei verwendet werden können 
(Europäisches Parlament – Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 2012, 
S. 22–23). 

Aus Sicht des SRU sind die Optionen für Umschichtungen von der ersten in die zweite Säule 
grundsätzlich zu begrüßen. Wenn Landwirte nicht am Greening teilnehmen und deshalb 
Gelder in der ersten Säule nicht verausgabt werden, dann wird auch der mit dem Greening 
angestrebte Umwelteffekt nur eingeschränkt erreicht. Dies stellt ein zusätzliches Argument 
für eine Verwendung der frei werdenden Mittel für die Biodiversitätserhaltung, den Ge-
wässer- und Klimaschutz im Rahmen der zweiten Säule dar. Der Transfer von der ersten in 
die zweite Säule sollte deshalb auch zweckgebunden für Agrarumwelt- und Klimaschutz-
maßnahmen erfolgen und von dem Erfordernis einer Kofinanzierung freigestellt sein, 
insbesondere vor dem Hintergrund der schwierigen finanziellen Situation vieler Mitglied-
staaten bzw. einiger deutscher Bundesländer und der unterschiedlichen Prioritäten-
setzungen.  

Die mittelf r ist ige Finanzplanung 

32. Wie der EU-Gipfel im November 2012 zeigte, steht der Haushalt für die GAP erheb-
lich unter Druck. Die Gründe sind unterschiedlich. Zum einen erzeugt die Staatsschulden-
krise vieler Mitgliedstaaten Druck auf die Ausgaben. Zum anderen verlieren die historischen 
Bemessungsgrundlagen für die Direktzahlungen zunehmend an Legitimität und es sind 
weiterhin negative Auswirkungen der intensiven Landwirtschaft auf die Natur, insbesondere 
auf die Biodiversität, festzustellen (s. Textbox 1). Damit scheint eine Kürzung des Agrar-
budgets vorhersehbar. 

Der Vorschlag des EU-Ratspräsidenten van Rompuy zum mehrjährigen Finanzrahmen stützt 
die Befürchtung, dass eine Kürzung des Agrarbudgets, wie bereits bei der Verabschiedung 
des EU-Budgets 2007 bis 2013, zu einer weiteren Kürzung der Gelder für die ländliche 
Entwicklung und damit für die Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen führen wird. Für 
den Förderzeitraum 2007 bis 2013 wurden im Rahmen der Haushaltsbeschlüsse in der 
vorigen Reform die Gelder für die zweite Säule bereits um knapp ein Viertel gegenüber den 
ursprünglichen Kommissionsvorschlägen gekürzt (SRU 2008, S. 458). Van Rompuy sieht 
nun gegenüber dem aktuellen Verordnungsentwurf der Kommission eine weitere 
Reduzierung der Mittel für die zweite Säule um knapp 7 % vor (Rat der Europäischen Union 
2012a). Die Wiederholung der Kürzung der Mittel der zweiten Säule, aber auch die 
Umwidmung von Geldern der zweiten Säule zur Finanzierung von Direktzahlungen, wie van 
Rompuy es den Mitgliedstaaten darüber hinaus freistellen möchte (ebd., S. 24), würde einer 
Legitimation der Agrarförderung weiter den Boden entziehen. Die Förderung von 
Biodiversitätserhaltung und Klimaschutz im Rahmen der zweiten Säule ermöglicht erst eine 
Feinsteuerung im Hinblick auf die regional sehr unterschiedlichen naturschutzfachlichen 
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Anforderungen und ist für die Erreichung der europaweiten Umweltziele unverzichtbar. 
Gesellschaftliche Legitimationsprobleme hat nicht die zweite Säule, sondern die erste Säule. 
Sind Kürzungen erforderlich, sollten deshalb die Direktzahlungen reduziert werden. Die Mittel 
für den Umweltschutz dürfen angesichts der weiter bestehenden Problemlage keineswegs 
gekürzt werden, sondern sollten vielmehr ausgeweitet werden (SRU 2009). 
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4 Fazit 
33. In den nächsten Wochen und Monaten werden Entscheidungen getroffen, die für die 
Umweltsituation in den ländlichen Regionen Europas von großer Tragweite sind. Die 
europäische Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) ist aufgrund ihres großen finanziellen Umfangs 
und des hohen Flächenanteils der Landwirtschaft in Europa (ca. 50 % der Gesamtfläche 
werden landwirtschaftlich genutzt) ein potenziell hochwirksames Instrument für die Erhaltung 
von Ökosystemleistungen. Die Europäische Kommission hat Vorschläge für eine neue 
Direktzahlungsverordnung (erste Säule der GAP) vorgelegt, die den Erhalt von Direkt-
zahlungen verbindlich an strengere ökologische Kriterien als bisher binden und damit den 
Umweltschutz in der Fläche stärken sollen. Auch für die zweite Säule der GAP, die der 
Entwicklung des ländlichen Raums dient und in Kofinanzierung mit den Mitgliedstaaten 
freiwillige, regional angepasste, punktuelle Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen 
fördert, liegt ein Verordnungsentwurf von der Kommission vor. 

34. Beide Verordnungsvorschläge werden zurzeit intensiv diskutiert. Das Greening der 
Direktzahlungen (obligatorische ökologische Vorrangfläche, Anbaudiversifizierung und 
Umbruchverbot für Dauergrünland) ist das Kernstück und das umstrittenste Element des 
Reformvorschlags der Europäischen Kommission und aus Sicht des Sachverständigenrates 
für Umweltfragen (SRU) ein erster Schritt auf dem Wege hin zu einer Ausrichtung der 
europäischen Agrarpolitik an ökologischen Kriterien. Die Reformvorschläge der Kommission 
stellen damit den Einstieg in ein System dar, das öffentliche Gelder vor allem für öffentliche 
Leistungen vergibt. Sie sind aber aus Sicht des SRU nur ein erster Schritt in die richtige 
Richtung und dürfen auf keinen Fall weiter abgeschwächt werden.  

Mit diesem Kommentar möchte der SRU in einer entscheidenden Phase der Diskussion 
deshalb nochmals an die Entscheidungsträger in Bund, Ländern sowie dem Europäischen 
Rat und dem Europäischen Parlament appellieren, nicht vom eingeschlagenen Kurs der 
Reform für eine ökologisch tragfähigere Agrarpolitik abzuweichen. Vor dem Hintergrund 
großer finanzieller Probleme vieler Mitgliedstaaten und immer knapper werdender 
öffentlicher Mittel, können EU-Ausgaben für den Agrarsektor nur gerechtfertigt werden, wenn 
sie zu einer deutlich stärkeren Berücksichtigung von Umwelt- und Naturschutzinteressen 
führen und so das Prinzip „öffentliche Gelder für öffentliche Güter“ Anwendung findet. 

35. Nur ein integrierter Ansatz, in dem die erste und zweite Säule für die notwendigen 
Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz genutzt werden, stellt ein tragfähiges Konzept 
für die zukünftige GAP dar. Anspruchsvolle und regional angepasste, aber freiwillige und 
punktuelle Maßnahmen zur Erhaltung der zweiten Säule müssen ergänzt werden durch eine 
Verbesserung des Naturschutzes in der Fläche durch die Greening-Auflagen für die Direkt-
zahlungen aus der ersten Säule. Deshalb dürfen in diesem Reformschritt auch nicht mit dem 
Argument, dass in der ersten Säule Umwelt- und Klimaschutz gefördert wird, Gelder für 
diese Zwecke in der zweiten Säule eingespart werden.  
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36. Beim jetzigen Verhandlungsstand ist noch nicht abzusehen, bis zu welchem Grad 
den Mitgliedstaaten in der Umsetzung der Verordnung letztlich Spielräume für die 
ökologische Ausrichtung der Agrarförderung eingeräumt werden, sei es durch die Möglich-
keiten zur Umschichtung von Geldern zwischen den Säulen oder eine erhöhte Flexibilität bei 
der Mittelverwendung in der zweiten Säule. Der SRU appelliert an die Mitgliedstaaten und 
die für die nationale Umsetzung zuständigen Akteure, neue Freiheitsgrade zum Nutzen für 
die Natur und damit für die gesamte Gesellschaft auszufüllen.  

37. Konkret empfiehlt der SRU, die folgenden Grundsätze in der weiteren Reform-
diskussion zu beachten: 

– An den wesentlichen Elementen des Greenings sollte festgehalten werden, damit die 
notwendige ökologische Umsteuerung erfolgt und langfristig die Ökosystemleistungen auf 
der landwirtschaftlichen Fläche erhalten bleiben. 

– Das Greening muss obligatorisch sein und die Auszahlung der gesamten Direktzahlungen 
an die Teilnahme am Greening gebunden werden. Direktzahlungen sollten nur gezahlt 
werden, wenn die Auflagen erfüllt sind, und Sanktionen müssen die gesamten Direkt-
zahlungen umfassen. 

– Sofern Ausnahmetatbestände eingeführt werden, müssen diese transparent und wohl-
begründet sein und dürfen die ökologischen Ziele des Greenings nicht gefährden.  

– Die Kofinanzierungssätze für Agrarumweltmaßnahmen sollten nicht reduziert werden. 

– Eine für Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen zweckgebundene Umwidmung bzw. 
Umschichtung von Mitteln aus der ersten Säule in die zweite Säule ist sinnvoll. 

Eine Abweichung von diesen Grundsätzen würde nicht nur zu einer weiteren 
Verschlechterung der Umweltsituation in Agrarlandschaften führen, sondern würde der 
Legitimation der Direktzahlungen jede Grundlage entziehen. Die enormen Mittel, die in diese 
Verwendung fließen, sind ohne substanzielle Gegenleistung der Empfänger nicht zu 
begründen. 
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Abkürzungsverzeichnis 
AEUV = Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

BMELV = Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz 

CBD = Convention on Biological Diversity – Übereinkommen über die 
biologische Vielfalt 

DBV = Deutscher Bauernverband 

ELER = Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums 

EU = Europäische Union 

EuGH = Europäischer Gerichtshof 

EuZW = Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 

GAK = Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz 

GAP = Gemeinsame Agrarpolitik 

IfLS = Institut für ländliche Strukturforschung 

LIFE+ = Finanzierungsinstrument für die Umwelt (gemäß Verordnung (EG) 
Nr. 614/2007) 

NABU = Naturschutzbund Deutschland 

SRU = Sachverständigenrat für Umweltfragen 

UN = United Nations 

vTI = Johann Heinrich von Thünen-Institut 
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